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Zum Frauenstimmrechl

Es ist verständlich, dass in der Vergangenheit das Schweizervolk

dem Stimmrecht der Frau zurückhaltend gegenüberstand. Das Stimm-

und Wahlrecht und damit die politische Verantwortung sind bei uns

besonders ausgedehnt und der Hang beim Alten zu bleiben, mag bei

uns besonders gross sein.

Dass aber noch jetzt nach den grossen und unentbehrlichen Leistungen

der Frauen in den Kriegsjahren den Frauen das Stimm- und Wahlrecht

vorenthalten werden soll, ist nicht verständlich. Es ist auch nicht weise;

denn je grösser die Zahl der Volksgenossen ist, welche an der politischen

Verantwortung mittragen, desto besser ist es um ein Volk bestellt.

Es gibt wichtige Gebiete, auf denen die Frauen mehr verstehen

als die Männer; ich nenne die Schule, die Erziehung, die Ehe und die

Familie und Alles was mit der Pflege des Gemütes und der Reinheit der

Sitten zu tun hat; dazu kommt die Fürsorge für Arme, Kranke und

Schwache und Notleidende jeder Art, aber auch der öffentliche Haushalt

und die Verwendung aller unserm Volk gegebenen stofflichen und gei-

stigen Mittel.

Die Frau trägt die volle Wucht aller Gesetze. Sie steht in ihrer

Mehrheit gestaltend und verbrauchend im Erwerbsleben. Es gibt keinen

Misstand, unter dem sie - oft sie zu allererst - leidet. Es gibt keine

Wohlfährt, keinen Fortschritt und keine öffentliche Einrichtung, bei

denen auf ihren Rat, ihren Einfluss, ihre Mitwirkung verzichten nicht

einen Teil unseres Volksgutes vergeuden hiesse. Wir leben nicht in einer

Zeit, in der wir einen Teil unserer Volkskräfte ungenutzt lassen dürfen.
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Es gibt Männer, die nicht wählen und nicht stimmen und keine

politische Meinung haben. Aber sie können sofort wählen und stimmen
und mitwirken, wenn sie nur wollen. Denn sie haben das Recht dazu.

Auch die Frauen sollen, in gleicher Form wie die Männer, das Recht
dazu haben. Mögen dann die Frauen, die es nicht ausüben wollen, es

bleiben lassen. Aber diejenige Frau tut Unrecht, die, weil sie für sich

selber das Recht nicht beansprucht, es auch für die andern Frauen

nicht will.

Das Stimm- und Wahlrecht ist ein Gebot der Stunde, es ist die

selbstverständliche Forderung der Gerechtigkeit. Es jetzt einzuführen ist
der Dank des Schweizermannes an die Schweizerfrau für all das Unent-

behrliche, was sie Schulter an Schulter mit dem Mann in den Kriegs-
jähren im Haus und auf dem Feld, im Beruf und im Dienst geleistet hat.

Pro/. Ludwig Koefder

3



g

Photo .Willi, Biel

Ein Vo/fc, das a'/e Mutter seiner /Cinder a/s

mindern Rechtes er/r/ärt, erniedrigt sich se/bst.

Nat/ona/rat Rein/iarc/, Bern
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